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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Untersteinach

Die Gemeinde Untersteinach macht hiermit öffentlich bekannt, 
dass mit der Bayernwerk Netz GmbH am 27.09./ 10.10.2022 ein neu-
er Konzessionsvertrag über die Nutzung der öffentlichen Verkehrs-
wege zur Versorgung mit Strom geschlossen wurde. Die Bayernwerk 
Netz GmbH war der einzige Bewerber und hat durch Angebot des 
bayerischen Musterkonzessionsvertrages die Anforderungen der 
Kommune erfüllt.

BEKANNTMACHUNG Markt Mainleus

Festsetzung der Grundsteuer 2022

Der Markt Mainleus setzt hiermit die Grundsteuerhebesätze für das 
Kalenderjahr 2022 wie folgt fest:

Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)  270 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke)  270 v. H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2021 ist damit keine Änderung ein-
getreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für 
das Kalenderjahr 2022 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl 
I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl I S. 
2931), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für 
das Kalenderjahr 2021 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2022 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind 
an den Fälligkeitstagen auf ein Konto der Gemeindekasse zu über-
weisen. Soweit der Gemeindekasse ein Abbuchungsauftrag erteilt 
wurde, werden die Raten bei Fälligkeit eingezogen.

Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können beim 
Markt Mainleus, Steuerabteilung, Fritz-Hornschuch-Platz 4, 95336 
Mainleus, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird:

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen beim Markt Mainleus, Fritz-Hornschuch-Platz 4, 95336 Main-
leus. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
einer angemessenen Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth er-
hoben werden. Für die Klageerhebung stehen die unter 2. auf-
geführten Möglichkeiten zu Verfügung. Die Klage kann nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Markt Mainleus) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

 Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth zu 
erheben. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich oder zur Niederschrift

 Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schrift lautet:

 Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth
 Postfachanschrift: Postfach, 11 03 21, 95422 Bayreuth
 Hausanschrift: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth

b) Elektronisch

 Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bay-
reuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Mainleus) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
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bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieser Allgemeinverfügung nicht gehemmt, insbesondere die 
Einziehung der angeforderten Steuern nicht aufgehalten.

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 22.06.2007 (GVBl S. 
390) wurde ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen der Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkung. Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Mainleus, 08. November 2022
Markt Mainleus
Bosch
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  Verwaltungsgemeinschaft Trebgast
  für die Gemeinde Trebgast

Wasserrecht;
Einleiten von Abwasser aus der Abwasseranlage Lindau in 

den Köstler Bach (Kesslerbach) und den Ottersgraben durch 
die Gemeinde Trebgast

Die Gemeinde Trebgast verfügt im Ortsteil Lindau über eine Teich-
kläranlage und ein Kanalnetz im Trennsystem. Das in der Kläran-
lage gereinigte Schmutzwasser wird in den Kesslerbach (Köstler-
bach - Gewässer 3. Ordnung) und das Niederschlagswasser aus acht 
Regenwasserkanälen in den Kesslerbach (Köstlerbach) und den 
Ottersgraben (Gewässer 3. Ordnung) eingeleitet.

Das in der Kläranlage gereinigte Schmutzwasser wie auch das Nie-
derschlagswasser werden über folgende Einleitungsstellen in die 
nachfolgend aufgeführten Gewässer eingeleitet:

Bezeichnung der Ab-
wassereinleitung

Einleitungs-
stelle mit 

Flurnummer 
und Gemar-

kung

Gewässer

Kläranlage 132, Lindau Kesslerbach (Köstlerbach)

Regenwasserkanal A1 132, Lindau Kesslerbach (Köstlerbach)

Regenwasserkanal A2 88/2, Lindau Kesslerbach (Köstlerbach)

Regenwasserkanal A3 88/2, Lindau Kesslerbach (Köstlerbach)

Regenwasserkanal A4 34/2, Lindau Ottersgraben

Regenwasserkanal A5 35, Lindau Ottersgraben

Regenwasserkanal A6 35, Lindau Ottersgraben

Regenwasserkanal A7 34/4, Lindau Ottersgraben

Regenwasserkanal A8 65, Lindau Ottersgraben

Die Gemeinde Trebgast hat für die bestehende Schmutzwasserein-
leitung aus der zu erweiternden Kläranlage Lindau wie auch für 
die bestehenden acht Niederschlagswassereinleitungen in den 
Kesslerbach (Köstlerbach) und den Ottersgraben beim Landratsamt 
Kulmbach die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 des 

Wasserhaushaltsgesetzes beantragt. Die Planunterlagen für diese 
Abwasseranlage liegen einen Monat, das ist

vom 28.11.2022 bis 28.12.2022
in der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast (Rathaus), Kulmbacher 
Straße 36, 95367 Trebgast, Zimmer 13, 1. Stock, während der allge-
meinen Dienststunden für jedermann zur Einsichtnahme aus. Um 
vorherige Terminvereinbarung unter der Tel. 09227/937-23 für die 
Einsichtnahme wird gebeten.

Etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen 
nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes können bis zwei Wochen nach Ablauf dieser Auslegungs-
frist bei der unterfertigten Behörde oder beim Landratsamt Kulm-
bach, Konrad-Adenauer-Straße 5, 95326 Kulmbach, Zimmer 236, 2. 
Stock, schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzuneh-
men sind, können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden. Die Zustellung der Entscheidung über die 
Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen.

Trebgast, 08. November 2022
Verwaltungsgemeinschaft Trebgast für die Gemeinde Trebgast
Herwig Neumann 
Gemeinschaftsvorsitzender

BEKANNTMACHUNG Gemeinde Harsdorf

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
in der Gemeinde Harsdorf 

(Hundesteuersatzung – HStS)

vom 09.11.2022

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) er-
lässt die Gemeinde Harsdorf folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a. Hunden in Tierhandlungen,

b. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehal-
tenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten 
werden,

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
bundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe 
oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der Durch-
führung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben die-
nen,

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden,

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer 
oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,



7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 
4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weni-
ger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 
erfüllt werden.

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden 
und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein an-
derer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steu-
erpflicht für den anderen Hund. 2 Tritt in den Fällen des Satzes 
1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes 
ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich 
dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steu-
ersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für 
Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder 
veräußerten Hund gegolten hat.

(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 
Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalender-
jahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist 
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser 
Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt
 für den ersten Hund  45 Euro,
 für jeden weiteren Hund  85 Euro,
 für jeden Kampfhund  750 Euro.
 2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 

bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezi-
fischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteiger-
ten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder 
Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden.

(3) 1Der erhöhte Steuersatz nach Abs. 1 entfällt bei Tatbeständen 
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit mit Beginn des Kalenderjahres, 
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. 2Bei Fällen nach 
§ 1 Abs. 3 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit entsteht der erhöhte Steuersatz rück-
wirkend zum 01. Januar des Jahres, in dem die Eigenschaft als 
Kampfhund festgestellt wird. 

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
 1. Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 2Als 

Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m 
Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. Als 
Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusam-
men nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren Wohn-

gebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude 
entfernt sind.

 2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

  2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 
2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom 
Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich 
die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel 
des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die 
ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erhoben. 2 § 2 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. 2 § 5 Satz 3 
gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung 

und Steuerermäßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 

ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-
raussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 
8 und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden 
Steuer fällig am 01. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 11
Anzeigepflichten

(1)  Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 
Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2)  Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie 
unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne 
des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(3)  1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu ver-
pflichtet.
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(4)  1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde 
weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuer-
satzung vom 12.06.2006 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 25 vom 
21.06.2006, und zuletzt geändert durch die 2. Änderungssat-
zung vom 07.10.2015 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 41 vom 
22.10.2015, außer Kraft.

Harsdorf, 09. November 2022
Gemeinde Harsdorf 
Hübner
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  Gemeinde Ködnitz

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
in der Gemeinde Ködnitz 

(Hundesteuersatzung – HStS)

vom 18.10.2022

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) er-
lässt die Gemeinde Ködnitz folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a. Hunden in Tierhandlungen,

b. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehal-
tenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten 
werden,

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
bundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe 
oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der Durch-
führung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben die-
nen,

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden,

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer 
oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 

Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 
4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weni-
ger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 
erfüllt werden.

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden 
und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein an-
derer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steu-
erpflicht für den anderen Hund. 2 Tritt in den Fällen des Satzes 
1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes 
ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich 
dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steu-
ersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für 
Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder 
veräußerten Hund gegolten hat.

(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 
Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalender-
jahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist 
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser 
Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt

 für den ersten Hund  45 Euro,
 für jeden weiteren Hund  85 Euro,
 für jeden Kampfhund  750 Euro.

 2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezi-
fischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteiger-
ten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder 
Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden.

(3) 1Der erhöhte Steuersatz nach Abs. 1 entfällt bei Tatbeständen 
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit mit Beginn des Kalenderjahres, 
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. 2Bei Fällen nach 
§ 1 Abs. 3 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit entsteht der erhöhte Steuersatz rück-
wirkend zum 01. Januar des Jahres, in dem die Eigenschaft als 
Kampfhund festgestellt wird. 

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für

 1. Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 2Als 
Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m 
Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. Als 
Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusam-
men nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren Wohn-
gebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude 
entfernt sind.

 2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.
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 2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 
2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom 
Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich 
die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel 
des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die 
ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erhoben. 2 § 2 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. 2 § 5 Satz 3 
gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung 

und Steuerermäßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 

ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-
raussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 
8 und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden 
Steuer fällig am 01. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 
Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie 
unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne 
des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu ver-
pflichtet.

(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde 
weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 27.6.2006 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 27 vom 05.07.2006, 
und zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 
22.10.2013 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 44 vom 31.10.2013, 
außer Kraft.

Ködnitz, 18. Oktober 2022
Gemeinde Ködnitz 
Sack
Erste Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG Gemeinde Trebgast

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
 in der Gemeinde Trebgast 

(Hundesteuersatzung – HStS)
vom 11.10.2022

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) er-
lässt die Gemeinde Trebgast folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a. Hunden in Tierhandlungen,

b. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehal-
tenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten 
werden,

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
bundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe 
oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der Durch-
führung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben die-
nen,

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden,

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer 
oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind. 

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 
4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.
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§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weni-
ger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 
erfüllt werden.

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden 
und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein an-
derer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steu-
erpflicht für den anderen Hund. 2 Tritt in den Fällen des Satzes 
1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes 
ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich 
dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steu-
ersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für 
Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder 
veräußerten Hund gegolten hat.

(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 
Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalender-
jahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist 
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser 
Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt
 für den ersten Hund  45 Euro,
 für jeden weiteren Hund  85 Euro,
 für jeden Kampfhund  750 Euro.
 2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 

bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezi-
fischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteiger-
ten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder 
Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden.

(3) 1Der erhöhte Steuersatz nach Abs. 1 entfällt bei Tatbeständen 
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit mit Beginn des Kalenderjahres, 
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. 2Bei Fällen nach 
§ 1 Abs. 3 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit entsteht der erhöhte Steuersatz rück-
wirkend zum 01. Januar des Jahres, in dem die Eigenschaft als 
Kampfhund festgestellt wird. 

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
 1. Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 2Als 

Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m 
Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. Als 
Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusam-
men nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren Wohn-
gebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude 
entfernt sind.

 2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

 2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 
2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom 
Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich 
die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel 
des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die 
ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erhoben. 2 § 2 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. 2 § 5 Satz 3 
gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 

ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-
raussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 
8 und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden 
Steuer fällig am 01. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 
Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie 
unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne 
des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu ver-
pflichtet.

(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde 
weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuer-

satzung vom 19.06.2006 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 26 vom 
29.06.2006, und zuletzt geändert durch die 2. Änderungssat-
zung vom 15.10.2013 – veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 43 vom 
24.10.2013, außer Kraft.

Trebgast, 11. Oktober 2022
Gemeinde Trebgast 
Neumann
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Harsdorf

Rückwirkungsbeschluss des Gemeinderates der Gemeinde 
Harsdorf zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Harsdorf hat in seiner Sitzung vom 
08.11.2022 einstimmig den nachfolgenden Rückwirkungsbeschluss 
zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde 
Harsdorf gefasst.

Der Beschluss dient lediglich der Vorabinformation der Gebühren-
zahler.
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Harsdorf wird im Jahr 2023 die 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Ge-
meinde Harsdorf (BGS-WAS) für die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung ändern. Mit der Änderung werden die Grund- und Was-
serverbrauchsgebühren mit Wirkung zum 01.01.2023 neu festgesetzt.

Begründung:

Die Durchführung der endgültigen Gebührenkalkulation mit Aus-
arbeitung und Erlass der Änderungssatzung bis zum 31.12.2022 
lässt sich zeitlich aufgrund der Vielzahl der laufenden und noch 
anstehenden Aufgaben im Jahr 2022 nicht mehr umsetzen. Die Be-
schlussfassung über die neuen Gebührensätze kann daher erst im 
Jahr 2023 erfolgen, aus verwaltungsrechtlichen und verwaltungs-
technischen Gründen wirkt diese auf den 01.01.2023 zurück. 

Die Satzung wird dann rückwirkend zum 01.01.2023 geändert und 
die Grund- und Wasserverbrauchsgebühren ebenfalls rückwirkend 
zum 01.01.2023 angepasst. Es ist möglich und wahrscheinlich, dass 
für den künftigen Gebührenbemessungszeitraum vom 01.01.2023 bis 
31.12.2026 höhere Gesamtkosten für die öffentliche Wasserversor-
gung umzulegen sein werden, als dies mit den derzeit gültigen Ge-
bührensätzen geschieht. Die Grund- und Wasserverbrauchsgebüh-
ren werden also vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgül-
tigen Kalkulation steigen. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen.

Harsdorf, 09. November 2022
Gemeinde Harsdorf
Günther Hübner 
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Markt Kasendorf

Dritte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung des Marktes Kasendorf (BGS/WAS)

Vom 10. November 2022

Auf Grund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes – KAG – 
(BayRS 2024-1-I) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 
1993 (GVBl S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. März 2014 (GVBl S. 70), erlässt der Markt Kasendorf folgen-
de Satzung:

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Marktes Kasendorf vom 14. November 1997 (Amtsblatt des Land-
kreises Kulmbach Nr. 48 vom 03. Dezember 1997), zuletzt geändert 
mit Satzung vom 26.11.2014, wird wie folgt geändert:

§ 9a enthält folgende Fassung:

§ 9a
Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird je nach eingebautem Wasserzähler nach 
dem Dauerdurchfluss (Q3) oder dem Nenndurchfluss (Qn) der 
verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzäh-
ler im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden 
Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht ein-

gebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
lern mit Dauerdurchfluss

 bis  4 m³/h 12,27 €/Jahr
 bis 10 m³/h 18,41 €/Jahr
 bis 16 m³/h 24,54 €/Jahr
 über 16 m³/h 30,68 €/Jahr.

 Bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss be-
trägt die Grundgebühr

 bis  2,5 m³/h 12,27 €/Jahr
 bis  6 m³/h 18,41 €/Jahr
 bis 10 m³/h  24,54 €/Jahr
 über 10 m³/h 30,68 €/Jahr

§ 10 erhält folgende Fassung:

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 
2Die Gebühr beträgt 2,06 € pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers.

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch die Gemeinde zu schätzen, wenn

 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder

 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,06 € pro Kubikme-
ter entnommenen Wassers. 

§ 2

Die Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Kasendorf, 10. November 2022
Markt Kasendorf
Norbert Groß 
Erster Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG  Zweckverband zur Wasserversorgung
  der Lindauer Gruppe

Bevorratungsbeschluss zur Neukalkulation 
der Grund- und Verbrauchsgebühren

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Lindauer Gruppe 
zum 01.01.2023

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 9. November 
2022 einstimmig den nachfolgenden Bevorratungsbeschluss zur öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung der Lindauer Gruppe gefasst:

Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/WAS) des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Lindau-
er Gruppe vom 01. Dezember 2010, zuletzt geändert am 25.11.2014 
(Amtsblatt Kulmbach Nr. 49/2014), festgesetzten Grundgebühren 
(vgl. § 9a BGS/WAS) sowie die Verbrauchsgebühren (vgl. § 10 BGS/
WAS) müssen zum 01.01.2023 der allgemeinen Kostenentwicklung 
angepasst und deshalb neu kalkuliert werden.

Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation 
der Grund- und Verbrauchsgebühren wird die Anpassung zu einer 
Erhöhung der Gebührensätze gegenüber den derzeit geltenden Ge-
bührensätzen führen. 
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In welcher Höhe eine Anpassung der Gebühren erforderlich wird, 
kann erst nach Abschluss der noch durchzuführenden Berechnun-
gen festgestellt werden.

Die Neukalkulation soll im ersten Kalendervierteljahr 2023 erfol-
gen, wenn das endgültige Ergebnis der Jahresabrechnung 2022 und 
weitere Erkenntnisse vorliegen.

Die Grund- und Verbrauchsgebühren werden dann rückwirkend 
zum 01.01.2023 durch Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
(BGS/WAS) geändert. Die Satzung wird anschließend im Amtsblatt 
des Landkreises Kulmbach veröffentlicht.

Um den Abnehmern bei der Jahresabrechnung 2023 größere Nach-
zahlungen zu ersparen, werden bereits die, bei der Abrechnung für 
das Jahr 2022 festzusetzenden Vorauszahlungen entsprechend an-
gepasst.

Sowohl die Grund- als auch die Verbrauchsgebühren werden stei-
gen. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen.

Neudrossenfeld, 10. November 2022
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Lindauer Gruppe
Harald Hübner
Verbandsvorsitzender

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);
Widmung einer Ortsstraße in Lehenthal

Bei der Überprüfung des Straßenbestandsverzeichnisses der Stadt 
Kulmbach wurde festgestellt, dass im Stadtteil Lehenthal eine aus-
gebaute Ortsstraße noch nicht gewidmet und somit auch nicht im 
Straßenbestandsverzeichnis eingetragen ist.

Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat daher in seiner Sitzung am 
27.10.2022 unter Nr. 6518 beschlossen, diese Ortsstraße zu widmen.

Das Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kulmbach soll somit zu-
künftig für die öffentliche Fläche in Lehenthal folgende Daten aus-
weisen:

Lehenthal (Nr. 12 in Lehenthal)

Widmung als: Ortsstraße 

Fl.-Nr. 10, Gem. Lehenthal

Anfangspunkt: Lehenthal (Nr. 9 in Lehenthal) 
 (Süd-Grenze Fl.-Nr. 20, Gem. Lehenthal) 

Endpunkt:  öffentlicher Feld- und Waldweg 
 Lehenthal-Höferänger (ausgebaut) 
 (Nord-Ost-Grenze Fl.-Nr. 181, Gem. Lehenthal) 

Länge der Straße:  0,180 km 

Baulastträger:  Stadt Kulmbach 

Die Verwaltung wird beauftragt, das straßenrechtliche Widmungs-
verfahren durchzuführen.

Das Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kulmbach ist entspre-
chend zu berichtigen.

Kulmbach, 07. November 2022
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG Gemeinde Neuenmarkt

Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB -
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

mit dem Erlass des Bebauungsplanes 
 „Austraße II“ nach § 13 b BauGB

Die Gemeinde Neuenmarkt hat mit Beschluss vom 04.07.2022 in öf-
fentlicher Sitzung den Erlass des Bebauungsplanes „Austraße II“ in 
der Fassung vom 04.07.2022 als Satzung beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit den Festsetzungen in der 
Gemeinde Neuenmarkt, Hauptstraße 18, 95339 Neuenmarkt, wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 
08.00 - 12.00 Uhr und Mittwoch 13.30 – 17.00 Uhr oder nach telefo-
nischer Vereinbarung) einsehen. Außerdem ist die Einsichtnahme 
auch über die Homepage www.neuenmarkt.de möglich.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hin-
gewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Neuenmarkt, 10. November 2022
Gemeinde Neuenmarkt
Alexander Wunderlich
Erster Bürgermeister
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